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Beilage: 
Folder „Polizeieinsatz im Gleisbereich“ (Version 1.0) 

Abkürzungen, Begriffe, Definitionen 
��������	
����
������	�  
Hilfs- und Einsatz-
organisationen 

Exekutive, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bundesheer, … HO 

Heizkabel Flexibler Verbindungsteil der Zugsammelschiene zwischen den 
einzelnen Fahrzeugen. 

 

Infrastrukturbetreiber Betreiber einer Schieneninfrastruktur. IB 

Ladegleis Definiertes Gleis, auf denen Ladetätigkeiten stattfinden  

Notfall Notfall im Sinne dieses Handbuches ist ein Unfall oder ein Ereignis 
im Eisenbahnbetrieb, bei dem Einsatzorganisationen  zur Behe-
bung angefordert werden. 

 

Notfallbereichsbahnhof Örtlich zuständige Stelle für das Notfallmanagement. Bis zum Ein-
treffen des ÖBB-Einsatzleiters vor Ort übernimmt der Fahrdienstlei-
ter des Notfallbereichsbahnhofes die Aufgaben des ÖBB-
Einsatzleiter. 

 

Notfallleiter Informations- , Kommunikationsstelle in der Notfallleitstelle am Sitz 
der jeweiligen Regionalen Verkehrsleitung. 
 

NFL 

Notfallmanagement Notfallmanagement beinhaltet alle Elemente zur systematischen 
Maßnahmensetzung nach Eintritt eines Notfalles bis zur Wiederher-
stellung der für die Betriebsabwicklung erforderlichen Bedingungen. 

NFM 

ÖBB - Einsatzleiter  Ist im Zusammenhang mit den Rettungs- und Behebungsmaßnah-
men für die Disposition, Organisation und Koordination der eisen-

ÖBB-
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bahnspezifischen Belange zuständig und hinsichtlich erforderlicher 
betrieblicher Maßnahmen anordnungsbefugt. Bis zum Eintreffen 
des ÖBB-Einsatzleiters vor Ort übernimmt der Fahrdienstleiter des 
Notfallbereichsbahnhofes die Aufgaben des ÖBB-Einsatzleiter. 

EL 

Règlement internatio-
nal concernant le 
transport des mar-
chandises dangereu-
ses par chemins de fer 
(franz.) 

Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher 
Güter 

RID 

Zugsammelschiene Dient der Energieversorgung von Eisenbahnfahrzeugen (z.B.: Hei-
zung, Klimatisierung und Beleuchtung). Diese wird in Form von 
1000V, 16 2/3 Hz bereitgestellt und über die Zugsammelschiene 
den Reisezugwagen zugeführt. 

 

 

2. Zweck 
Das vorliegende Dokument soll Polizeiorganisationen unterstützen, um bei Polizeieinsätzen im Gleisbe-
reich rasch und sicher ihre Entscheidungen treffen zu können. 
 
Das Handbuch „Polizeieinsatz im Gleisbereich“ weist auf Besonderheiten und spezifische Gefahren des 
Bahnbetriebes hin und soll somit eine zielgerichtete Sicherheits- und Einsatzplanung ermöglichen. 
 
 
Ein mitgelieferter Folder „Polizeieinsatz im Gleisbereich“ bietet die Möglichkeit, wichtige Informationen im 
handlichen Format in den Einsatz mitzunehmen. 
 
 
 
 
 

3. Geltungsbereich 
���������	���
��

Mitarbeiter/innen der Polizei (BM.I) 
 
Räumlich: 
Das Handbuch „Polizeieinsatz im Gleisbereich“ ist auf den von der ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG betrie-
benen Anlagen gültig. 
Das Handbuch „Polizeieinsatz im Gleisbereich“ gilt nicht auf Anlagen anderer Infrastrukturbetreiber (z.B.: 
Privatbahnen). 
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4. Betriebsführung der ÖBB 
�

�





�
 Ansprechpartner 


�  Regionale Verkehrsleitung Ost (RVL in Wien): 01 / 9 3000 /  54530 
(grundsätzlich Bundesländer Wien, Niederösterreich, Burgenland) 

�  Regionale Verkehrsleitung Nord (RVL in Linz): 0732 / 93000 / 54530 
(grundsätzlich Bundesland Oberösterreich) 

�  Regionale Verkehrsleitung Mitte (RVL in Salzburg): 0662 / 93000 / 54530 
(grundsätzlich Bundesland Salzburg) 

�  Regionale Verkehrsleitung Süd (RVL in Villach): 042 42 / 93000 / 54530 
(grundsätzlich Bundesländer Kärnten, Steiermark) 

�  Regionale Verkehrsleitung West (RVL in Innsbruck): 0512 / 93000 / 54530 
(grundsätzlich Bundesländer Vorarlberg, Tirol) 
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5. Notfallmanagement der ÖBB 

5.1. Begriff 
Das Notfallmanagement (NFM) beinhaltet alle Elemente zur systematischen Maßnahmensetzung nach 
Eintritt eines Notfalles. 
 
Für Notfälle, die eine Hilfeleistung von bahnfremden Hilfs- und Einsatzorganisationen erforderlich ma-
chen, wird ein ÖBB-Einsatzleiter eingesetzt. 
 

5.2. Ziele 
Nach Notfällen ist die Betriebsqualität sicher und rasch wieder herzustellen. 

5.3. Der ÖBB - Einsatzleiter 
Der ÖBB-Einsatzleiter ist im Zusammenhang mit Rettungs- und Behebungsmaßnahmen für die Dispositi-
on, Organisation und Koordination der eisenbahnspezifischen Belange zuständig und hinsichtlich erfor-
derlicher eisenbahnbetrieblicher Maßnahmen auch gegenüber den Einsatzorganisationen anordnungsbe-
fugt! 
 

Er ist angewiesen, die Arbeit der Einsatzorganisati onen zu unterstützen! 
 
 
Bis zum Eintreffen des ÖBB-Einsatzleiters vor Ort ü bernimmt der Fahrdienstleiter des Notfallbe-
reichsbahnhofes die Aufgaben des ÖBB-Einsatzleiter.  
 
Für Ihre Sicherheit im Gleisbereich ist der ÖBB-Ein satzleiter Ihr Ansprechpartner. 
 

5.3.1. Kennzeichnung 
 
Der ÖBB-Einsatzleiter trägt als Kennzeichnung eine gelbe Warnbluse mit der Aufschrift: „ÖBB-
Einsatzleiter“. 
 

 
 

5.3.2. Aufgaben 
 
o Festlegen eines sicheren Einsatzbereiches für den Einsatz in Absprache mit den Einsatzleitern der 

anderen Hilfs- und Einsatzorganisationen 
o Sicherstellung erforderlicher Gleissperren 
o Sicherstellen erforderlicher Oberleitungsabschaltungen bzw. der Erdungen dieser Anlagen 
o Information der Einsatzkräfte über: 

- Betriebszustand (Zugverkehr, gesperrte Gleise) 
- Schaltzustand (Erdung der Oberleitung) 
- Gefahrgut 
- Sonstige Besonderheiten 
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5.4. Vorbereitende Maßnahmen 
Karten bzw. Pläne liegen in den Notfallbereichsbahnhöfen auf. 

5.5. Zusammenarbeit 
 

Die Zusammenarbeit mit externen Hilfs- und Einsatzorganisationen wird durch regelmäßige Abstim-
mungsgespräche und Übungen bzw. Probealarme kontinuierlich verbessert. 
 

5.5.1 Abstimmung (Notfallbereich) 
Notfallbereichsverantwortliche (Betriebsmanager) des GB NB haben mindestens einmal jährlich mit allen 
für ihren Notfallbereich zuständigen externen Hilfs- und Einsatzorganisationen (über Bezirksebene) in 
Abstimmungsgesprächen alle Vorkehrungen auf Einsatztauglichkeit hin zu überprüfen.  
Bei umfangreichen infrastrukturellen oder organisatorischen Veränderungen im Notfallbereich ist ggf. ein 
gesondertes Abstimmungsgespräch abzuhalten. 

 

5.5.2 Übungen 
Übungen werden nach vorangegangener Vereinbarung über ein bestimmtes Szenario bzw. Festlegung 
des Übungszieles und der Übungsteilnehmer abgehalten.  
 

5.5.3 Probealarme 
Infrastrukturbetreiber (IB) haben mindestens 1-mal jährlich einen Probealarm durchzuführen. Meldungen 
werden mit dem Kennwort „PROBEALARM“ abgegeben und Handlungen sind wie im Ernstfall zu setzen. 
Ein Probealarm ist grundsätzlich unter Mitwirkung von Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) so reali-
tätsnahe wie möglich durchzuführen. Hilfs- und Einsatzorganisationen sind soweit möglich einzubinden. 
Die beim Probealarm gesetzten Handlungen werden dem Ablauf entsprechend dokumentiert.  
 

5.5.4 Bewertung 
Nach Abschluss der Übung bzw. des Probealarmes ist mit allen Beteiligten ein Rückmeldegespräch über 
Stärken und Schwächen im Handlungsablauf zu führen (Nachbesprechung). 
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6. Alarmierung/Kontaktaufnahme 
�

 

6.1. Meldung eines Notfalls  
�
�
�

Ö Einsatz - Notruf 

ÖBB - Regionale Verkehrsleitung 
Notfallleitstelle 

(Gibt ÖBB-Ansprechpartner bekannt)  

Erstmaßnahmen ÖBB  
Notfallbereichsbahnhof 

Fahrdienstleiter 
 (Gleis sperren, Schienenverkehr einstellen…)  

Polizei vor Ort  

ÖBB-Einsatzleiter  

 
     Einsatzzentrale Polizei 
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6.2 Einsatzgrundsätze 
 
 
Meldungen von Unfällen an externe Hilfs- und Einsatzorganisationen, die den Eisenbahnbereich betref-
fen, sind von den HO umgehend an die ÖBB-Regionale Verkehrsleitung Notfallleitstelle bzw. dem zu-
ständigen Notfallbereichsbahnhof zu melden, die die bahninterne Weitergabe der Meldung sicherstellt. 
Die weitere Alarmierung von bahninternen Hilfskräften und die Kontaktaufnahme mit externen Hilfs- und 
Einsatzorganisationen werden vom jeweiligen Notfallbereichsbahnhof bzw. der Notfallleitstelle der RVL 
vorgenommen.  
 

 
 

VERHALTEN  BEI  BETRETEN  DES  GLEISBEREICHES  
 
Einsätze von HO auf nicht allgemein benutzbaren Bah nanlagen sind nur mit Zustimmung des 
ÖBB-Einsatzleiters zulässig (ausgenommen Gefahr in Verzug – ACHTUNG: Eigensicherung und 
Eigenverantwortung!).  
 
Vor  Zustimmung zum Einsatz vereinbaren ÖBB-Einsatzleit er und Hilfs- und Einsatzorganisationen 
durchzuführende Arbeiten. Auf Grundlage dieser Vere inbarung legt der ÖBB-Einsatzleiter den 
sicheren Einsatzbereich fest und veranlasst die not wendigen Schutzmaßnahmen. Nach Durchfüh-
rung der Schutzmaßnahmen erteilt der ÖBB-Einsatzlei ter die Zustimmung zum Einsatz.  
 
Betreten der Gleisanlagen nur mit Warnkleidung! 

 

6.3 Orientierung im Gleisbereich 
Eine eindeutige Kilometrierung der Bahnstrecken ist unabdingbar zum raschen Auffinden der Einsatzstel-
le. 
Angaben der Bahnkilometer findet man auf sogenannten Hektometertafeln oder Hektometersteinen, die 
entlang der Strecke (Gleise) aufgestellt sind. 
 
 
 
Hektometertafel an Oberleitungsmast  

Bei einer Standortmeldung sind zumindest Kilo-
meter und Hektometer anzugeben. 
z. B.: 

      „Bahnkilometer 393,3 “ 
oder 

      „Bahnkilometer 393,3 07“ 
 
Bei den Fernsprecheinrichtungen befindet sich 
eine „Rufzeichentafel“, auch hier ist der Standort-
kilometer eingetragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

���	�����
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Hektometerstein  
 
 
 
 
 
 
 
 
Angaben an Eisenbahnkreuzungen 
An technisch gesicherten Eisenbahnkreuzungen sind ebenfalls Kilometerangaben zu finden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6.4 Angaben auf den Oberleitungsmasten 

 
Die Maste und Tragwerke sind fortlaufend nummeriert. 
 
Auf der Strecke setzt sich die Mastnummer aus dem Streckenkilometer und der fortlaufenden Nummer 
zusammen, die nach jedem Kilometer wieder mit 1 beginnt. In zweigleisigen Strecken sind auf der Seite 
des Gleises 1 die ungeraden, auf der Seite des Gleises 2 die geraden Mastnummern. 
z.B.: Der Mast 12 zwischen Strecken-km 393,0 und 394,0 ist wie folgt bezeichnet: 
 
    3 
    9 
 393      oder   3 
  12   1 
    2 
 
In Bahnhöfen sind die Maste, in den Tunnels die Tragwerke fortlaufend und ohne Angabe des Streckenki-
lometers mit Nummern versehen.  
In neuen Tunnelbauwerken erfolgt die Nummerierung wie auf Streckenmasten. 
 

 

 

EK km  
16,734 

�����������	���� �
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Maste in Bahnhöfen, die keine Oberleitung tragen, sind mit dem Anfangsbuchstaben des Bahnhofes und 
einer im Sinne der Kilometrierung fortlaufenden Nummer bezeichnet. 

 

6.5 Auffinden von Fernsprecheinrichtungen 
 

Die Österreichischen Bundesbahnen verfügen über betriebseigene Fernmeldeeinrichtungen. Im Zuge 
der Weiterentwicklung von Kommunikationseinrichtung en (Systemen) werden ortsfeste Fern-
sprecheinrichtungen kontinuierlich reduziert. Ferns precher KÖNNEN, MÜSSEN aber nicht vor-
handen sein. 
 
Geschäftsfernsprechnetz 
Das Geschäftsfernsprechnetz wird auch BASA (Bahnselbstanschlussanlage) genannt und dient dem 
allgemeinen Geschäftsbetrieb der ÖBB.  
 
 
Betriebsfernsprechnetz  
Das Betriebsfernsprechnetz dient der Abwicklung des Eisenbahnverkehrs. Direkte Verbindung von Bahn-
hof zu Bahnhof, bzw. Strecke zu Bahnhof. Eine Verbindung zum öffentlichen Fernsprechnetz ist grund-
sätzlich nicht möglich. 

 

In Betriebsstellen 
In Betriebsstellen können sich Fernsprechstellen des Betriebsfernsprechnetzes bzw. BASA Anschlüsse 
befinden. 

 

 

 

 

 

Auf der Strecke 
Auf freier Strecke gibt es nur Sprecheinrichtungen des Betriebsfernsprechnetzes. 

 
         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amstetten  

Auf den Standort der nächsten Fernsprechstelle wird 
 durch Hinweisdreiecke auf Fahrleitungsmasten bzw. 
 Hektometersteinen hingewiesen. 

����������������
���	�
�
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�
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���
	��
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Kennzeichnung 
Alle Sprechstellen sind mit einem schwarzen F auf weißer Grundfläche gekennzeichnet.  

  
 
 
Sprechstellen älterer Bauart 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sprechstellen neuer Bauart  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Einrichtungen sind versperrt und kön-
nen mit einem Vierkantschlüssel geöffnet wer-
den. 

1. Hörer abnehmen und die Standleitung 
abhören.  

2. Bestehende Gespräche sind mit dem 
Wortlaut „Verkehrsunfall Gespräch 
beenden“  zu unterbrechen.  

3. Durch Drehen der Induktorkurbel wird 
die Verbindung zum Notfallbereichs-
bahnhof hergestellt. (3x 10 Umdre-
hungen) 

4. Meldung absetzen und Standort be-
kannt geben (Km-Angabe auf Rufzei-
chentafel der Fernsprechstelle ersicht-
lich) 

Sprechsäulen neuer Bauart können grundsätzlich 
ohne Hilfsmittel geöffnet werden. 
 
1. Hörer abnehmen und die Standleitung abhören  
2. Laufende Gespräche sind mit dem Wortlaut  
    „Verkehrsunfall, Gespräch beenden“   zu  
     unterbrechen.  
3. Durch drücken der roten Notruftaste, wird die   

  Verbindung zum Notfallbereichsbahnhof  
hergestellt. 

4. Meldung absetzen und Standort bekannt geben  
(Km-Angabe auf Rufzeichentafel der Fern-
sprechstelle ersichtlich) 

������	�������
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Beispiel einer Rufzeichentafel 
(Befindet sich in jeder Fernsprecheinrichtung) 
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7. Verhalten im Gleisbereich 
�

7.1 Gefahren aus dem Bahnbetrieb 
·  Hohe Geschwindigkeiten bis 250 km/h 
·  Unzureichende Sichtverhältnisse 
·  Lange Bremswege (über 1000 m) 
·  Züge fahren nicht auf Sicht  -  Züge können nicht ausweichen 
·  Fahrbetrieb/Verschubarbeiten auf Nachbargleisen 
·  Züge nähern sich aus beiden Fahrtrichtungen 
·  Geringe Rollgeräusche - Leise Annäherung von Zügen (Schnee) 
·  Sogwirkung 
·  Erforderlicher Abstand zum Gleis zur eigenen Sicherheit bis zu 3 Metern, je nach Geschwindigkeit 

der Züge 
�

7.2 Verhalten im Gleisbereich 
·   Unterlassen Sie alles, was Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigt (z.B.: Telefonieren) 
·   Betreten, Besteigen bzw. Unterkriechen von Schienenfahrzeugen, insbesondere Triebfahrzeugen  

 (Maschinenraum) nur nach Zustimmung des ÖBB-Einsatzleiters! 
 Bis zum Eintreffen des ÖBB-Einsatzleiters vor Ort übernimmt der Fahrdienstleiter  
 des Notfallbereichsbahnhofes die Aufgaben des ÖBB-Einsatzleiter. 

·  Rutschgefahr durch schlechte Zugangsmöglichkeit zum Bahnbereich (Böschung, Bahndamm, …) 
·  Überqueren der Gleise nur an gut übersichtlichen Stellen (ausreichende Sicht) 
·  Steigen Sie nicht auf Schienen und Weichen 
·  Stolpergefahr durch unebene Gehbereiche (Schotterbett, Schwellen, …) beachten 
·  Quetschgefahr durch Weichen, deshalb nicht in bewegliche Weichenteile treten 

 
 

 

7.3 Gefahren durch Elektrizität 
Im Bahnbereich herrschen folgende Betriebsspannungen vor 
·  In den Fahrzeugen 110 V Batteriespannung 
·  In den Fahrzeugen 1.000 V an Heizkabeln (Zugsammelschiene) 
·  In Oberleitungen 15.000 V (Höhe ab Schienenoberkante 4,95 – 6,00 m) 
·  In Speiseleitungen neben dem Gleis 15.000 V 
·  In Bahnstromanlagen vom Kraftwerk, Unterwerk zum Umformerwerk 110.000 V  
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7.4 Gefahren durch Triebfahrzeuge 
·  Bei gehobenem Stromabnehmer Betriebsspannung 15.000 V (auch der gesenkte zweite 

Stromabnehmer steht unter Spannung!) 
·  Hohe Kondensatorspannung bis 3.000 V 
·  Batteriespannung 110 V – Kurzschlussgefahr 
·  Hohe Generatorspannung (1.000 V) bei Dieseltriebfahrzeugen mit laufenden Motor 
·  Große Mengen Transformatorenöl in Transformatoren  
·  Große Mengen heisse Kühlflüssigkeit auf Dieseltriebfahrzeugen 
·  Große Mengen Dieselkraftstoff und Schmierstoffe 
·  Große Mengen Batteriesäure 
·  Druckluftversorgung bis 10 bar 
·  Wegrollen von Fahrzeugen 
·  Durchgänge in den Triebfahrzeugen (Grund: Stromführende Anlagen, Heisse Anlagen, bewegte 

Teile) 
·  Schlechte Zugangsmöglichkeiten 
 
 

7.5 Gefahren durch Reisezug- / Güterwagen 
·  Großer Abstand Boden – Fußboden Wagen (z. B. 1,2 m von Schienenoberkante bis zum Boden 

Reisezugwagen 
·  Spannung im Zug bis 1.000 V (spannungsfrei wenn Oberleitung abgeschaltet oder Stromabnehmer 

gesenkt oder Dieselmotor abgestellt) 
·  Batteriespannung 110 V Gleichspannung – Kurzschlussgefahr 
·  Absturzgefahr durch überhängende Wagen oder Bauteile 
·  Beim Öffnen von Türen Gefahr durch herabstürzende Personen und Ladungsteile 
·  Wegrollen von Fahrzeugen 
·  Nicht aufrecht zwischen die Puffer nahestehender Wagen treten – Quetschgefahr 
·  Nicht unter Fahrzeugen hindurchkriechen 
·  Druckluftversorgung bis 10 bar 
·  Kühlmittel aus Klimaanlagen 
·  Flüssiggas (Speisewagen) 
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7.6 Sichern von Fahrzeugen 
�
�

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sicherung von Schienenfahrzeugen muss sichergestell t sein (Handbremse, Hemmschuhe), um 
ein Entrollen zu verhindern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Achtung: 
Ungesichert abgestellte Fahrzeuge können jederzeit unbeabsichtigt 
in Bewegung  geraten (Gefälle, Wind etc.) und stellen im Hinblick 
auf die bewegte Masse eine besondere Gefahr dar. 
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7.7 Anhalten von Zügen 
 
Welche Möglichkeiten gibt es einen Zug anzuhalten? 
 
1)    über den Fahrdienstleite r (z.B.: Zugfunk, Abschalten der Oberleitung, Haltstellen von Signalen) 
 
2)    über die Notfallleitstelle   
 
 
3)    Gefahrsignal  (Gefahrensignal nur für Notfälle) 
 
Das Gefahrensignal wird gegeben, wenn einem Zug (Schienenverkehr) Gefahr droht, oder wenn der 
Schienenverkehr zur Abwendung einer Gefahr sofort angehalten werden muss.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Kreisförmiges Schwingen eines Gegenstandes (Anhalte stab)  - bei Dunkelheit mit rotem Licht! 
 
Das Signal ist möglichst weit vor der Gefahrenstell e zu geben. Züge fahren nicht auf Sicht –  
lange Bremswege!! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Achtung:  
Abgabe des Gefahrensignals immer außerhalb des 

Gefahrenbereichs von Gleisen! 
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8. Gefahrenbereich Bahnstromanlagen 

8.1 Beschreibung 

 

 

 

Im unmittelbaren Gleisbereich befindet sich die Ober-
leitung  grundsätzlich mindestens 4,95 m (bis max.  
 6 m) über der Schienenoberkante (SOK) Geringere 
Höhen sind bei Schmalspurbahnen möglich. 

 

Weitere stromführende Teile der Fahrleitungsanlage 
sind Umgehungs- und Verstärkungsleitungen 

Die Betriebsspannung der Fahrleitungsanlage 
beträgt 15.000 Volt  

9.2 Gefahrenbereiche 
 Als Gefahrenbereich der 15.000 V Bahnstromanlagen 
ist definiert: 

               4 m    oberhalb 
           3 m    unterhalb, seitlich 
 
dem stromführenden Anlageteil. 

 

 

 
 
 
 
                          Kann der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden,  
                          ist vor Beginn  des Einsatzes, das Herstellen und Sicherstellen  
                         (Freischaltung, Erdung) des spannungsfreien Zustands beim  
                         ÖBB-Einsatzleiter zu verlangen. 

 
Bis zum Eintreffen des ÖBB-Einsatzleiters vor Ort übernimmt der Fahrdienstleiter des Notfallbereichs-
bahnhofes die Aufgaben des ÖBB-Einsatzleiter. 
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Bauwerke, Einrichtungen, Anlagen, 
Geräte und Fahrzeuge, die in den Ge-
fahrenbereich von Oberleitungsanlagen 
ragen bzw. die Annäherung an diesen 
ermöglichen sind mit rotem Blitzpfeil auf 
gelben Grund gekennzeichnet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Herabhängende Leitung unter Spannung bedeutet LEBENSGEFAHR! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
�

Sicherheitsabstand mind. 15 Meter! 
�

8.2 Ausschalten der Bahnstromanlagen 

Bahnstromanlagen werden grundsätzlich durch die Regionalen Leitstellen (RLS) geschaltet. 

Die Ausschaltung wird über den Fahrdienstleiter des Notfallbereichsbahnhofs bzw. über den ÖBB-
Einsatzleiter bei der RLS veranlasst. Externe Hilfs- und Einsatzkräfte erhalten beim Fahrdienstleiter des 
Notfallbereichsbahnhofs bzw. beim ÖBB-Einsatzleiter vor Einsatzbeginn innerhalb des Gefahrenberei-
ches verbindliche Auskunft  über den Schaltzustand  der Oberleitung. 

Grundsätzlich wird nur die Oberleitung ausgeschaltet. Umgehungs- und Verstärkungsleitungen müssen 
gesondert ausgeschaltet werden! 
Restspannung nach Ausschalten von Bahnstromanlagen bis zu 1000 V! 
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     15 Meter   
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8.3 Erdung 
Bei Einsätzen innerhalb des Gefahrenbereiches von Bahnstromanlagen, sind diese beidseitig zu erden 
(Sichterdung!)   
Von den Einsatzkräften ist vor jedem Einsatz zu entscheiden, ob eine Erdung zum Eigenschutz erforder-
lich ist. Im Zweifelsfall ist eine Erdung zu veranlassen. 
Das Besteigen von Masten, welche elektrische Anlagen tragen, ist verboten. 
 
 
 

ACHTUNG: Beidseitige Erdung im Sichtbereich erforde rlich! 
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8.4 Besonderheiten bei Ladegleisen bzw. Ladegleissc halter 
Die Stellung des Schaltzeigers und des Stellungszeigers sind zu beachten! 
 
Eingeschaltet (=GEFAHR!!): 

 
 

 

Ausgeschaltet und geerdet: 

 
 

 

 

 
�

 

Stellungszeiger 

Schaltzeiger 

Stellungszeiger 

Schaltzeiger 
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9. Gefahrgut (RID) - Einsatzrelevante Kennzeichnung en und Informationen 

9. 1 Kennzeichnung von Fahrzeugen und sonstigen Ums chließungen  
 

9.1.1 Kennzeichnung eines Kesselwagens der mit Gefa hrgut beladen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtige Aufschriften an einem Gefahrgutkesselwagen  
 
 

 

Das eingefüllte 
Ladungsgewicht 
darf das im Last-
grenzraster  ange-
gebene Gewicht 
nicht überschrei-
ten. 

Der KWG ist an beiden Längsseiten mit der, dem Gut entspre-
chenden orangefarbenen Kennzeichentafel (OK)  und den 
dazugehörigen Großzetteln  gekennzeichnet. Datum der 
nächsten Überprüfung ist nicht überschritten 

Alle Ventile  und Öffnu ngen des 
Tanks müssen geschlossen und 
gesichert  sein. 

1 Orangefarbene Kennzeichnung 
2 Großzettel (Gefahrzettel) 
3 Anschrift des Wageneinstellers 
4 zugelassenes Ladegut 
5 Eigengewicht des Wagens 

6 Rauminhalt des Tanks 
7 zwölfstellige Wagennummer 
8 Wagenbezettelung (Hauptzettel) 
9 Lastgrenzraster 
10 Tankcodierung (zB LGBV) 
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Alle Flüssiggaskesselwagen (verflüssigte 
und tiefgekühlt verflüssigte Gase der Klasse 
2) müssen in der Höhe der Tankachse einen  
30 cm breiten orangefarbenen,  Streifen 
haben. 

Flüssiggaskesselwagen  sind meist für mehrere Stoffe  zugelassen.  
An beiden Wagenlängsseiten sind klappbare Tafeln angebracht, auf denen die Bezeichnung des La-
degutes und das zulässige Füllgewicht angeschrieben sind (Lastgrenzraster ) 
Das Ladegut lt. Klapptafel  muss mit den Frachtbriefangaben  übereinstimmen. 

Alle Ventile  und Öffnu ngen 
des Tanks müssen geschlos-
sen und gesichert  sein. 

Der Kesselwagen 
ist an beiden 
Längsseiten mit 
der, dem Gut ent-
sprechenden o-
rangefarbenen 
Kennzeichentafel   
und den dazuge-
hörigen Großzettel  
(Placard) gekenn-
zeichnet. 

 
 
9.1.2 Kennzeichnung eines Flüssiggaskesselwagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9.1.3 Kennzeichnung eines Tankcontainers der mit Ge fahrgut beladen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tankcontainer  sind an beiden Längssei-
ten mit der jeweiligen orangefarbenen 
Kennzeichentafel (OK) , an beiden 
Längsseiten und an jedem Ende mit den 
dazugehörigen Großzettel  (Placards 
25x25 cm) zu versehen. 
Außerdem kann am Tankcontainer die 
offizielle Benennung des beförderten 
Stoffes bzw der Tankcode (zB LGBV) 
angegeben sein. 
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9.1.4 Kennzeichnung eines Wagens der mit Gefahrgutv ersandstücken beladen ist. 

 

 
 
9.1.5 Kennzeichnung eines Großcontainers der mit Ge fahrgütern beladen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9.1.6 Sattelanhänger mit Gefahrgut (unbegleiteter  Huckepackverkehr)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wagen mit verpackten Ver-
sandstücken sind an beiden 
Wagenlängsseiten  mit den-
selben Großzetteln (Größe 
mind. 15x15 cm) zu verse-
hen wie die eingeladenen 
Versandstücke. 

Der Großcontainer  ist an beiden Längs-
seiten und an jedem Ende mit jenen 
Großzettel  (Placards, Größe mind. 25x25 
cm) zu kennzeichnen, die denen, der in 
Container verladenen Güter entsprechen. 
Sind diese Zettel nach der Verladung 
nicht sichtbar (hochbordiger Wagen), so 
müssen die jeweiligen Gefahrzettel zu-
sätzlich an beiden Längsseiten des  Wa-
gen angebracht werden (Größe mind. 
15x15 cm). 

Beim Transport von Sattelanhängern  ist auch während des Bahntransports die 
orangefarbene Warntafel  angebracht. 

Weiters sind an beiden Längsseiten des Tragwagens jene Großzettel  (Größe min. 15x15 cm), die 
denen der verladenen Versandstücken entsprechen  angebracht. 
Bei der Beförderung von Tanksattelaufliegern sind am Tragwagen keine Großzettel notwendig, so-
fern die Großzettel am Straßenfahrzeug deutlich sichtbar sind. 
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9.1.7 Rollende Landstraße (begleiteter Huckepackver kehr)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.8 Kennzeichnung von Versandstücken 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gefahrgutversandstück: 
 
 
 
 
 
 

9.2. Informationen aus den Beförderungspapieren 
 
Für genaue Informationen ist immer das Beförderungspapier heranzuziehen 

 
 
 
 
 
 
 

Bei Benützung der „Rollenden Landstraße“  (Verladung von Lastkraftwagen mit oder ohne Anhän-
ger, sowie von Sattelanhängern mit Zugmaschine auf Niederflurwagen) sind die Straßenfahrzeuge 
gem. ADR entsprechend  zu kennzeichnen. 
 

 Eine zusätzliche Bezettelung der Niederflurwagen is t nicht notwendig 

Auf Gefahrgutversandstücken  
sind die UN Nummer  des eingefüll-
ten Gefahrgutes, sowie die jeweils 
vorgeschriebenen Gefahrzettel  
angebracht. 
 
Auf Versandstücken der Klasse 1  
und Gefäßen der Klasse 2 , ist 
zusätzlich die Benennung des 
Gefahrstoffes angegeben. 
 
Beachten Kennzeichnung an Wa-
gen mit Gefahrgutstücken an bei-
den Längseiten mit Großzetteln 
(siehe auch Punkt 9.1.4) 
 


